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Hygiene-/Sicherheitsregeln zum Universitätsbetrieb ab dem 2.11.2020  

(Stand 19.10.2020) 
 
Zum 2.11.2020 ist der Vorlesungsbeginn für das Wintersemester 2020/21 vorgesehen. 
Vorbereitend darauf wurden die Regelungen für den Universitätsbetrieb unter Corona 
einer Revision unterzogen, neue Entwicklungen werden berücksichtigt und ggfls. Aktua-
lisierungen umgesetzt.  
 
Es wird erwartet, dass die gesetzlichen und anderen rechtlichen Vorgaben hinsichtlich 
des Gesundheits- und Infektionsschutzes, wenn auch in sich derzeit abschwächender 
Form, fortbestehen werden. Am universitären Arbeitsplatz, für den Arbeitsort und die 
Arbeitszeit gelten dabei besondere Hygiene- und Abstandsregeln. Der am 18.3.2020 
vom Senat beschlossene Pandemieplan gilt weiter, der Krisenfall gemäß Ziffer 7. besteht 
jedoch zurzeit nicht. Die folgenden Regelungen stellen eine Auslegung und Interpretation 
der Regelungen des Pandemieplanes dar und aktualisieren ihn im Falle neuer rechtlicher 
Vorgaben oder laufender Erkenntnisse aus dem Universitätsbetrieb. 
 
Weitere aktuelle Informationen zu Einzelfragen finden sich auf der Webseite der Univer-
sität: https://www.uni-potsdam.de/de/presse/aktuelles/coronavirus. 
 

1) Hygieneregeln  
 
Wie bisher auch, ist bei allen Tätigkeiten, ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen, ein Min-
destabstand von mindestens 1,50m, vorzugsweise 2m, zu wahren. Ausnahmen sind nur 
bei Arbeitsvorgängen, bei denen dies nicht realisierbar ist (z.B. Versuche im Praktikums-
labor) mit entsprechenden zusätzlichen Schutzmaßnahmen (Einsatz von Persönlicher 
Schutzausrüstung) möglich. 
Weiterhin wird auf häufiges Händewaschen und Lüften der Räume hingewiesen. Die 
regelmäßige Reinigung und Desinfektion der Kontaktflächen wird durch das HGP in Ab-
stimmung mit den Reinigungsfirmen sichergestellt*). Entsprechende Aushänge mit Hin-
weisen an die Beschäftigten und Studierenden bestehen bereits.  
Desinfektionsmittel werden nach wie vor nachrangig zu o.g. Schutzmaßnahmen verwen-
det und nur in Abstimmung mit dem Sicherheitswesen ausgegeben. 
 

2) Lehrbetrieb 
 
Lehrveranstaltungen in Präsenz können maximal mit der Zahl der für den jeweiligen 
Raum zugelassenen Teilnehmenden durchgeführt werden: http://www.hgp-
potsdam.de/SW/corona/gebinfo.htm. Von der vorgeschlagenen Möblierung darf nur auf 
Antrag mit Genehmigung des Sicherheitswesens (https://www.hgp-potsdam.de/sw/) ab-
gewichen werden. 
Das Betreten und Verlassen der Räume hat unter Wahrung des Abstandsgebotes ge-
ordnet zu erfolgen. Dozentinnen / Dozenten / Veranstaltungsleitungen haben entspre-
chende Anweisungen zu geben. Wenn möglich, soll ein Einwegsystem (getrennter Ein-
/Ausgang) praktiziert werden.  
In Räumen, in denen Fenster geöffnet werden können, ist die häufige Stoßlüftung durch 
die Nutzer sicherzustellen. Aufenthalte in den Fluren müssen vermieden werden. 
 
  *) Handläufe in Treppenräumen, Türklinken, WC-Sitze 
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Jede Gelegenheit ist für die Lüftung zu nutzen. Wenn es die Außentemperaturen gestat-
ten, sollen Veranstaltungen (komplett oder teilweise) mit geöffneten Fenstern durchge-
führt werden. Mindestens vor und nach einer Veranstaltung ist der Raum für mindestens 
10 Minuten quer zu lüften (offene Türen und offene Fenster) 
Räume, in denen keine Fenster geöffnet werden können, müssen als Voraussetzung zur 
Nutzung über eine Lüftungsanlage verfügen. Das HGP ist dafür verantwortlich, dass die 
notwendigen Luftaustauschraten erfüllt werden. 
 
Auf das zwischenzeitliche Reinigen durch Reinigungspersonal vom HGP kann verzichtet 
werden, wenn Teilnehmende einer Veranstaltung ihren Arbeits-/Sitzplatz selbständig 
desinfizieren. Hierfür stehen an den Eingängen Spender mit Desinfektionsmittel und 
Einweghandtücher zu Verfügung. Hierauf wird durch entsprechende Beschilderung und 
durch die Dozentinnen / Dozenten / Veranstaltungsleitungen zu Beginn der Veranstal-
tung hingewiesen. 
  

3) Nutzung der Büro- und Arbeitsräume  
 
In den Büro- und Arbeitsräumen sind die allgemein gültigen Abstandsvorgaben von min-
destens 1,5m, vorzugsweise 2m, einzuhalten. Mindestmaße für Arbeitsplätze richten sich 
nach ASR 1.2. Häufiges Lüften ist hierbei besonders wichtig. Weiterhin sollen, wo die 
Räumlichkeiten oder die Arbeitsorganisation dies erforderlich machen, technische 
und/oder organisatorische Maßnahmen zum Infektionsschutz getroffen werden, wie bei-
spielsweise physische Barrieren (Spuckschutzwände) bzw. „Schichtbetrieb“ durch Verla-
gerung von Arbeitszeit oder die Nutzung des Homeoffice.  
Die Leitungen der Fakultäten, Dezernate und Einrichtungen machen für ihren Bereich 
entsprechende Vorgaben. In größeren Bereichen kann dies an die nächste Ebene dele-
giert werden.  
Spuckschutzwände können über Kleinaufträge beschafft werden, Spezialanfertigungen 
werden durch die hauseigene Tischlerwerkstatt gefertigt.  
Rechtliche Grundlage zur Wahrung des Arbeitsschutzes stellt die am 20.08.2020 veröf-
fentlichte SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel. Hier werden unter anderem Flächenbedarfe 
für die gemeinschaftliche Nutzung von Räumen geregelt.  
 

4) Besprechungen und Lerngruppen 
 
Wo es möglich und sinnvoll ist, sollten Besprechungen auch weiterhin unter Nutzung von 
Videokonferenzsystemen durchgeführt werden.  
Präsenz-Besprechungen vor Ort sind unter den obengenannten Abstands- und Hygiene-
regeln durchzuführen. Maximalzahlen und Möblierungspläne sind einzuhalten: 
http://www.hgp-potsdam.de/SW/corona/gebinfo.htm. Von der vorgeschlagenen Möblie-
rung darf nur auf Antrag mit Genehmigung des Sicherheitswesens (https://www.hgp-
potsdam.de/sw/) abgewichen werden. 
Soweit es sich um Besprechungen handelt, die zur üblichen und alltäglichen Kommuni-
kation innerhalb einer Arbeitsgruppe, einer Professur oder eines Bereiches gehören und 
deren Kontaktdaten daher bekannt sind, ist keine weitere Kontakterfassung nötig. Für 
Besprechungen außerhalb des Tagesgeschäftes und/oder mit Externen ist die Rückver-
folgbarkeit eventueller Infektionswege durch Dokumentation der Besprechungsteilneh-
menden (Vor- und Familienname sowie Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) durch 
die/den Organisator/in sicherzustellen. Daten, die zu diesem Zweck erhoben werden, 
sind nach vier Wochen zu löschen bzw. zu vernichten.  
 
Für studentische Lerngruppen gilt dies entsprechend. Die Studierenden erhalten mit der 
Raumbuchung eine schriftliche Unterweisung. Die Dokumentation der Besprechungsteil-
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nehmenden (Vor- und Familienname sowie Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) ist 
durch die/den Organisator/in sicherzustellen. 
 

5) Nutzung der Sanitäreinrichtungen  
 
Die Regelungen in den Sanitärräumen gelten analog zu den Maßgaben für Büros und 
Arbeitsräume.  
 

6) Flure/Verkehrsflächen  
 
Bitte tragen Sie bis auf weiteres auf den Gängen, in den Fluren, in Aufzügen und in 
Treppenhäusern der Universität Potsdam einen Mund-Nasen-Schutz. Dies trifft auch zu, 
wenn Hörsäle oder Seminarräume betreten oder verlassen werden. In Beratungs- und 
Besprechungsräumen, im Hörsaal, Seminarraum oder Büro kann die Mund-Nasen-
Bedeckung am Platz abgelegt werden, wenn mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen 
Personen eingehalten wird.  
Entsprechend den „Hinweisen des Robert Koch-Instituts (RKI) zur Kontaktpersonennachver-
folgung bei Atemwegserkrankungen durch das SARS-CoV-2 sind Kurzzeitkontakte oder 
Kurzzeitbegegnungen Kontakte zwischen Personen, die von Angesicht zu Angesicht (Face-
to-face) kumulativ weniger als 15 Minuten andauern. Bei diesen Kontakten sind nach derzei-
tigem Kenntnisstand nur geringe Infektionsrisiken zu erwarten“ (Quelle: SARS-CoV-2-
Arbeitsschutzregel Punkt 2.9) 
 

7) Publikumsverkehr  
 
Der Publikumsverkehr ist im Sinne des Infektionsschutzes zu organisieren. Eine Maß-
nahme hierzu ist die Festlegung von Sprechzeiten bzw. die Vergabe fester Termine. Be-
ratungen können ebenfalls telefonisch oder per E-Mail erfolgen. Zum Schutz der Be-
schäftigten mit Publikumsverkehr sind entsprechende physische Barrieren (Acrylglasab-
trennungen) in den entsprechenden Bereichen vorgesehen. Stifte etc. werden für den 
Publikumsverkehr nicht zur Verfügung gestellt, auf das Aushändigen von Broschüren in 
Papierform wird so weit wie möglich verzichtet. 
 

8) Arbeitsmaterialien/Arbeitsplätze  
 
Arbeitsmaterialien und Werkzeuge sind grundsätzlich nur persönlich zu nutzen. Sollte 
dies aus organisatorischen oder anderen betrieblichen Gründen nicht möglich sein, sind 
diese vor der Weitergabe bzw. Nutzung durch weitere Personen zu reinigen oder zu des-
infizieren. Für die zwischenzeitliche Reinigung/Desinfektion werden den Beschäftigten 
auf Anfrage durch die Universität entsprechende Reinigungs- und Desinfektionsmittel zur 
Verfügung gestellt.  
 

9) Krankheit  
 
Erkältungssymptome sind vor einer Arbeits-/Dienstaufnahme am universitären Arbeits-
platz ärztlich abzuklären; bei unklarer Symptomlage ohne festgestellte Arbeitsunfähigkeit 
ist zunächst im Homeoffice zu arbeiten.  
 
 
 
 
 
 
 

**) Bekanntmachung 13.10.2020 
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10) Rückkehr an die Universität nach (Urlaubs-)Reisen 
 
Für Rückkehrende aus Risikogebieten (Studierende und Beschäftigte) gilt die Quarantä-
neverordnung in der jeweils gültigen Fassung (vgl. 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen.html). 
 
Betroffene Studierende können sich bei Beratungsbedarf an  
corona-studium@uni-potsdam.de wenden. 
 
Wenn sich Beschäftigte der Universität in einem COVID-19-Risikogebiet aufgehalten 
haben, haben sie vor der Rückkehr an ihren Arbeitsplatz den/die Leiter/in Ihres Berei-
ches darüber zu informieren. Die Leiterinnen und Leiter von Bereichen und die Vorge-
setzten sind berechtigt, danach zu fragen, ob Mitarbeitende sich in einem COVID-19-
Risikogebiet aufgehalten haben.  
 
In diesen Fällen sind auch die aktuellen Hinweise zum Umgang mit Rückkehrern aus 
COVID-19-Risikogebieten auf der Webseite der UP zu beachten. 
 

11)  Dienstreisen  
 
Zur Durchführung und Genehmigung von Dienstreisen sind die jeweiligen Informationen 
bzw. Veröffentlichungen des D3 zu beachten. Weiterhin gelten die Vorgaben des Robert-
Koch-Instituts im Hinblick auf die Ausweisung von Risikogebieten die vom RKI veröffent-
licht werden. Dienstreisen in Risikogebiete oder Gebiete mit Reisewarnungen des Aus-
wärtigen Amtes sind grundsätzlich nicht genehmigungsfähig. 
 

12)  Mensen/Cafeterien  
 
Über die Öffnung von Mensen und Cafeterien und die dort geltenden Regelungen infor-
miert das Studentenwerk Potsdam. 
  

13)  Allgemeine rechtliche Regelungen  
 
Die Regelungen des Bundes, des Landes und der Stadt Potsdam in Zusammenhang mit 
der Bekämpfung und Eindämmung des Coronavirus gelten in ihrer jeweiligen Fassung. 
Die Interessenvertretungen werden im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben beteiligt.  
 
 

14)  Schlussbestimmung 
 
Die festgelegten Maßnahmen können kurzfristig auf den Stand der aktuellen Situation 
angepasst werden.  
 
Potsdam, den 19.10.2020 
 
 
 
Präsident      Kanzler 
Prof. O. Günther, Ph.D.    K. Gerlof  
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